
Langfristig

Der Beginn einer neuen Legislaturperiode ist einer der 
wenigen Momente des politischen Geschäfts, in denen 
es möglich, aber auch besonders geboten ist, langfristige 
Ziele von Politik ernsthaft in den Blick zu nehmen. Denn 
je näher es auf den nächsten Wahltermin zugeht,  ent-
scheidet Tempo und nicht Substanz, besteht die Gefahr, 
dass langfristig angelegte, notwendige Entscheidungen 
durch nur auf die nächsten Wahlen zielende Politikkon-
zepte ersetzt werden. 

Aus christlicher Perspektive, so ist unsere feste Überzeu-
gung, muss eine Kultur des Miteinanders, der Nachhal-
tigkeit, des Maßhaltens – gerade im Interesse künftiger 
Generationen – im Zentrum politischer Entscheidungen 
stehen. Daraus folgt: wir brauchen so oft es geht einen 
verantwortungsvollen und ehrlichen Blick auf die lang-
fristigen Notwendigkeiten und die langfristigen Folgen 
unseres heutigen Handelns. 

Schaut man etwa auf den Klimawandel, die Demographie, 
die Atomkraft, die Staatsverschuldung, so wird es schnell 
konkret:  Heutiges Handeln hat massive Folgen für unsere 
Kinder und Enkel – und für viele weitere Generationen. 
Heutige Weichenstellungen betreffen schon morgen Men-
schen im Süden, gerade auch die die Ärmsten der Armen. 

"Anders Leben, damit andere überleben" – hieß eine 
Fastenaktion der späten siebziger Jahre. Die Mahnung 
und die Forderung sind so aktuell wie damals. Der Beginn 
einer neuen Legislaturperiode ist ein Moment, in dem 
die heute Lebenden sich Rechenschaft geben müssen, 
wie stark Rücksichtslosigkeit und Egoismus ihr Handeln 
bestimmen.
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Der gegenwärtige Stand der 
Ökumene weist in die Zukunft
Von Stagnation kann keine Rede sein

Vom 12. bis 16. Mai des kommenden Jahres 
findet in München der 2. Ökumenische Kir-
chentag statt. Mehr als 100.000 Christinnen 
und Christen aller Konfessionen und aus vielen 
Ländern und Kontinenten werden unter dem 
Leitwort "Damit ihr Hoffnung habt" zusam-
menkommen. Sie werden ihren gemeinsamen 
Glauben bekennen und zeigen, dass sie aus 
diesem Glauben heraus Verantwortung für die 
Gestaltung von Staat, Gesellschaft und Welt 
übernehmen wollen. Sie wollen gemeinsam 
nach sichtbaren Fortschritten in der Ökumene 
suchen und ihren Beitrag dazu leisen.

Wo steht die Ökumene im Vorfeld dieses gro-
ßen Treffens?

Ziel der weltweiten ökumenischen Bewe-
gung, die alle Christen angeht, ist die Einheit 

in Glaube, Hoffnung und Liebe, 

durch die wir personal mit Gott vereint sind, und 

in Wort und Bekenntnis, 
in den sakramentalen Heilszeichen,
in der apostolischen Grundverfassung der Kirche,

als den sichtbar–sakramentalen Zeichen und Mit-
teln der Gemeinschaft mit Gott und der Gemein-
schaft aller Glaubenden.

Vielfalt als Reichtum

Der trinitarisch und sakramental begründeten 
Einheit aller Getauften in der einen Kirche wi-
derspricht aber keineswegs eine Vielheit der 
theologischen, spirituellen und kulturellen Ausprä-
gungen. Diese Vielfalt macht vielmehr den ganzen 
Reichtum der uns geschenkten Gnade sichtbar, 
die wir bis zum jüngsten Tag nicht voll ausschöp-
fen können. Darum ist die Tradition der Kirche 
lebendig und schöpferisch und keineswegs nur 
ein die glorreiche Vergangenheit beschwörendes 
Konservieren.

Zur Geschichte der Kirche, in die wir in unserer 
Lebenszeit eingetreten sind, gehört freilich auch 
die überaus schmerzliche Erfahrung der Tren-
nungen und Spaltungen in der Christenheit. Für 
Deutschland ist es der seit fast 500 Jahren beste-
hende Gegensatz von katholischem und evangeli-
schem Christentum.

Jeder weiß, dass die dogmatischen Unterschie-
de, also die Themen, die mit der Lehre und dem 
Bekenntnis zu tun haben, hauptsächlich im Be-
reich des Verständnisses  der Rolle der Kirche im 
Heilsplan Gottes bestehen, die sich besonders 
in der Lehre von den Sakramenten auswirkt mit 
dem bislang unlösbaren Knoten der Amtsfrage. 
Das heißt katholisch formuliert, der tiefgreifende 
Unterschied im Verständnis des Weihesakramen-
tes, besonders des Bischofsamtes, und dem damit 
zusammenhängenden Lehramt der Bischöfe und 
des Papstes. 

Keine Stagnation

Bei allen noch bestehenden trennenden Elemen-
ten, die sich in besonderer Weise in der theologi-
schen Bestimmung der Kirche ausmachen lassen, 
ist es dennoch das Bekenntnis zu Jesus Christus 
als der Offenbarung Gottes, das uns verbindende 
Band, auch wenn dabei die zum Teil unterschied-
liche Verhältnisbestimmung von Offenbarung – 
Schrift – Tradition und Kirche stets mit bedacht 
werden muss. 

Der gemeinsame Weg zur Einheit in der Wahrheit 
lässt sich ablesen an der Erklärung zur Rechtfer-
tigungslehre, deren 10. Jahrestag ihrer Unter-
zeichnung wir in diesen Tagen begehen, und die 
Wechselseitige Taufanerkennung, die in Magdeburg 
vor wenigen Jahren besiegelt wurde. Daran wird 
auch deutlich, dass keinesfalls von einer Stagnation 
oder gar „Eiszeit“ im ökumenischen Gespräch die 
Rede sein kann. Vielmehr sind solche Eckdaten 
das Ergebnis umfangreicher und vertrauensvoller 
Gespräche, in denen immer wieder die Sehnsucht 
nach der Einheit der Kirche aufleuchtet und die so 
Ausdruck des gemeinsamen Glaubens werden.

Bekennende  Ökumene

Beeindruckend ist auch die Vielzahl ökumenischer 
Begegnungen und Anstrengungen: Der Kontaktge-
sprächskreis zwischen Vertretern der Deutschen 
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Bischofskonferenz (DBK) und des Rates der EKD, 
die Wiederaufnahme des Gesprächs zwischen der 
Deutschen Bischofskonferenz und dem Moskauer 
Patriarchat, die Gemeinsame Kommission der 
Orthodoxen Kirche und der Deutschen Bischofs-
konferenz, die Dritte bilaterale Arbeitsgruppe zwi-
schen der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) und der Deutschen 
Bischofskonferenz und die einzelnen Bemühun-
gen der Diözesen und Pfarreien. Überall werden 
Möglichkeiten und Chancen ernsthaft diskutiert. 

Die Ökumene in Deutschland ist auf einem guten 
Weg. Wir können miteinander beten, wesentli-
che Grundlehren des Christentums gemeinsam 
bezeugen, diakonisch und gesellschaftspolitisch 
die befreiende Botschaft der Liebe Gottes und 
von der Würde des Menschen öffentlich be-
zeugen. Den Pluralismus dürfen wir wahrlich 
nutzen, um selbst Gesellschaft zu gestalten.

Gemeinsames Zeugnis

Uns verbindet in der Tiefe mehr, so dass wir auch 
das Trennende aushalten können. Die gelegentlich 
kritisierte ökumenische Methode der Konvergenz 
und des Konsenses, wie sie in vielen Dialogdo-
kumenten überzeugend in Erscheinung traten, 
hat eine martyrologische Wurzel im Widerstand 
gegen das sozialdarwinistische Menschenbild der 
totalitären Systeme im 20. Jahrhundert. Das Ge-
meinsame, das uns verbindet, ist darum nicht allein 
aus theologischer Reflexion entstanden, sondern 
es kommt aus dem gemeinsamen Leiden und  
Sterben für Christus. Denken wir an Zeugen wie 
Dietrich Bonhoeffer und Pater Alfred Delp. Das 
Bekenntnis zu Christus allein und gegen die neuen 
Götzen des Totalitarismus vereint uns auch in den 
lehramtlichen Bekenntnissen der Kirche (Barmer 
Erklärung, Enzyklika „Mit brennender Sorge“).

Konfessorische Ökumene

Heute ist eine konfessorische Ökumene gefragt.  
Im sogenannten Neo-Atheismus, der gegen den 
„Gotteswahn“ von Juden, Christen oder Mus-
limen ankämpfen will, steht überhaupt die Ra-
tionalität des Glaubens an die Existenz Gottes, 
die Wahrheitsfähigkeit des Menschen und die 

Würde der menschlichen Person auf dem Spiel. 
Hier dürfen wir nicht nur die Gemeinsamkeiten 
zwischen den Christen beschwören, wir müs-
sen sie uns auch spirituell und theologisch neu 
aneignen und in gemeinsamen Äußerungen und 
Haltungen zu den großen Fragen unter anderen 
der Bioethik, der weltweiten sozialen Gerech-
tigkeit, der Wirtschaftsethik und der politischen 
Ethik nachhaltig in die Gesellschaft einbringen. 
Die Erfahrungen der letzten Monate haben 
gerade gezeigt, dass die einzelnen Segmente der 
Gesellschaft nicht ohne eine grundlegend christ-
liche Sicht auf den Menschen funktionieren. 

Missionarische Ökumene

Als letzten Aspekt für die Zukunft möchte ich die 
missionarische Dynamik der Ökumene hervor-
heben. Trotz der noch vorhandenen Divergenzen 
wird deutlich, dass die Christen sich missionarisch 
verstehen. Vor dem Staat sind wir zwar verschie-
dene Gemeinschaften, theologisch gesprochen 
gehören wir durch das Bekenntnis des Glaubens 
und die Taufe schon zur einen Kirche Gottes, die 
sich auf dem guten Weg zur vollen Gemeinschaft 
befindet. Wir dürfen nicht bei der Bewahrung 
des Status quo verharren. Wir kommen der von 
Gott uns vorgegebenen Einheit auf der Ebene der 
sichtbaren Kirche näher, wenn wir die Sendung, 
die Christus uns allen aufgetragen hat, erfüllen. 
In der christlichen Ökumene wollen wir nicht die 
anderen Christen zu uns bekehren, sondern wir 
wollen uns alle gemeinsam zu Christus bekehren. 
Je mehr wir mit Christus als Haupt der Kirche 
vereint sind, um so mehr wachsen wir auch, die 
wir noch nicht in der vollen von ihm vorgegebenen 
Einheit als Glieder seines Leibes zusammenleben: 
„So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in 
der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, damit 
wir zum vollkommenen Menschen werden und 
Christus in seiner vollendeten Gestalt darstellen.“ 

(Eph 4,13)

Bischof Dr. Gerhard Ludwig Müller, Bischof der Diöze-
se Regensburg, Vorsitzender der Ökumenekommission 
der Deutschen Bischofskonferenz, Mitglied im Präsidi-
um des 2. Ökumenischen Kirchentages 
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Frucht der Solidarität
Irland sagt ja zur europäischen 
Gemeinschaft

Mit einem eindeutigen Volksentscheid hat 
Irland am 2. Oktober dem Vertrag von 
Lissabon zugestimmt. Damit ist endlich, 
sozusagen in letzter Stunde, eine der größten 
Hürden auf dem beschwerlichen und langwie-
rigen Weg zu einer grundlegenden Reform der 
Europäischen Union, überwunden worden. 
Ausschlaggebend für das irische Votum war 
die Erfahrung europäischer Solidarität in der 
Finanz- und Wirtschaftskrise.

Noch im vorigen Jahre hatten die Iren mit ein-
facher Mehrheit bei schwacher Beteiligung dem 
Vertrag von Lissabon eine Absage erteilt. Damals 
standen sie   unter dem Einfluss einer Angst-
Kampagne, die ihnen vorgaukelte, ihre Zustim-
mung würde die Identität Irlands zerstören und sie 
zwingen, auf alles zu verzichten, was ihnen teuer 
ist. Diesmal stimmten sie bei hoher Beteiligung mit 
einer satten Zweidrittelmehrheit der vorgesehe-
nen Reform der Europäischen Union zu. Die große 
Beteiligung war nicht zuletzt auf die Mobilisierung 
der Zivilgesellschaft zurück zu führen, die diesmal 
an der Seite der Parteien aus dem Regierungs- 
wie aus dem Oppositionslager (mit Ausnahme 
der Nationalisten) aktiv für eine Zustimmung 
warben. Auch der positive Einsatz der Bischöfe 
und der kirchlichen Organisationen, die sich beim 
ersten Referendum entweder neutral oder auch 
negativ verhalten hatten, sehr war hilfreich.   

Solidaritätserfahrung

Für die Wende in der Haltung der Iren war 
die Erfahrung der Finanz- und Wirtschaftskri-
se maßgebend, die Irland in besonders heftiger 
Weise mitgenommen hat. Und es ist bezeich-
nend, dass bei der jetzigen Entscheidung der Iren 
die Zusagen (betreffend die Beibehaltung eines 
irischen Mitglieds der Europäischen Kommission, 
die Anerkennung der militärischen Neutralität 
Irlands, die Steuersouveränität und das irische 
Familienrecht, insbesondere auch die Geltung das 
Verbots der Abtreibung), die der Europäische Rat 
zur Beruhigung ihrer Ängste gegeben hatte, kaum 

eine Rolle spielten. Vielmehr war es die Erkennt-
nis, dass Irland keine Chance gehabt hätte, auf 
sich alleine gestellt, diese Krise zu durchstehen

Das entspricht der Erkenntnis, die schon die 
Gründungsväter der Europäischen Gemeinschaft 
vor 60 Jahren motiviert hat, den Prozess der euro-
päischen Einigung in Gang zu setzen: kein europä-
ischer Nationalstaat, ob größer oder kleiner, wird 
es sich in Zukunft leisten können, seine Probleme 
im Alleingang zu bewältigen. Aus dieser Erkenntnis 
ergibt sich eine andere, dass nämlich der Solidari-
tät, die man von der Gemeinschaft erfährt, die So-
lidarität entsprechen muss, die man der Gemein-
schaft gewährt. Solidarität ist keine Einbahnstraße.

Immer wieder gibt es Anlässe, daran zu zwei-
feln, dass die Solidarität tatsächlich ein Wert ist, 
der im Leben der Europäischen Union eine ent-
scheidende Rolle spielt. Das Verhalten der Iren 
beim ersten Referendum war ein solcher Anlass. 
Denn Irland hatte in den Jahrzehnten zuvor von 
den Leistungen der Gemeinschaft in besonde-
rem Maße profitiert. Auch die Verweigerung des 
tschechischen Präsidenten Klaus kann als Beispiel 
für unsolidarisches Verhalten gelten. Aber weder 
das individuelle Verhalten eines verantwortlichen 
Politikers noch ein kollektives Verhalten anlässlich 
einer Abstimmung widerlegt den Umstand, dass 
den europäischen Verträgen und folglich auch dem 
politischen System, das sie im Laufe von 60 Jahren 
Einigungsgeschichte hervorgebracht haben, die 
Solidarität als leitendes Prinzip eingeschrieben ist. 

Ein ethisches Projekt

Das gilt auch für die anderen Grundwerte und 
Prinzipien – Versöhnung, Friede, Freiheit, Ge-
rechtigkeit, Subsidiarität usw. - die das Einigungs-
werk inspiriert haben, und die weiterwirken 
weil sie durch jene Verträge und die Politiken, 
die sich aus ihnen ergeben, institutionalisiert 
worden sind. Vor diesem Hintergrund klingen 
übrigens auch die Darlegungen des Bundesver-
fassungsgerichts zur „nationalen Souveränität“, 
die sein Urteil vom 30. Juni zum Lissabon-Ver-
trag begleiten, merkwürdig anachronistisch.

Der Vertrag von Lissabon, bestätigt in eindringli-
cher Weise die Qualität der Europäischen Uni-
on als ethisches Projekt. Sein Inhalt entspricht 
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dem Entwurf einer „Verfassung für Europa“, die 
aufgrund des negativen Ausgangs der Referen-
den in Frankreich und den Niederlanden (2004) 
gescheitert war. In seiner Präambel und in den 
einleitenden Artikeln, die den Zielen und Prin-
zipien der Europäischen Union gewidmet sind, 
wird die Ethik der Einigungspolitik ausdrücklich 
formuliert. Durch die Charta der europäischen 
Grundrechte, die  mit dem Lissabon-Vertrag in 
Geltung kommt, wird den Unionsbürgern ein 
Schutz gewährt, der diesen Werten entspricht. 
Die Stärkung ihrer Entscheidungsstrukturen und 
insbesondere auch deren Demokratisierung, 
garantiert schließlich die Fähigkeit der Europä-
ischen Union, in diesem Geiste zu handeln.     

EU wird Rechtspersönlichkeit

Das baldige Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon ist aber auch darüber hinaus geboten. Durch 
seine Bestimmungen wird die Europäische Uni-
on formal und inhaltlich auf eine erneuerte und 
nachhaltige Grundlage gestellt, die seit langem 
fällig ist: die Union wird Rechtspersönlichkeit; die 
Verteilung der Kompetenzen zwischen den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten und den Organen der 
Union wird geordnet; die Entscheidungsfähigkeit 
sowohl der Kommission wie des Ministerrats wird 
gestärkt; im Gesetzgebungsverfahren wird das 
Parlament (die Vertretung der Bürger) mit dem 
Ministerrat (der Vertretung der Staaten) prinzipiell 
gleichgestellt; das Prinzip der doppelten Mehrheit 
wird eingeführt, wodurch bei den Abstimmungen 
das Gewicht der Mitgliedsstaaten im Sinne der 
Demokratie an der Zahl der Einwohner gemessen 
wird; die Unionsbürgerschaft wird bestätigt; ein 
Außenminister der Union wird als Vizepräsident 
der Kommission tätig werden; der Ministerrat 
erhält einen ständigen, hauptamtlichen Präsidenten 
mit einem Mandat von zweiundeinhalb Jahren (an-
stelle eines rotierenden Präsidenten auf 6 Monate 
in der Person eines nationalen Regierungschefs; 
der Finanzausgleich zwischen den Mitgliedstaaten 
wird geregelt. Für ihre konkrete Arbeit und für 
ihre zukünftige Entwicklung erhält die Europäische 
Union damit eine Perspektive, derer sie nach ihrer 
Erweiterung im Zeitraum der letzten 15 Jahre 
von 12 auf 27 Mitgliedsstaaten dringend bedarf. 

Solider Verfassungsrahmen

Auf die Reform drängt auch gebieterisch die Wirk-
lichkeit des politischen Lebens der Europäischen 
Union, die sich jenseits der Verträge entfaltet: die 
Dynamik des politischen Prozesses, die perma-
nente Interaktion der Organe und Akteure, die 
faktische und fortschreitende Verflechtung zwi-
schen den Herrschaftssystemen der verschiedenen 
Verantwortungsebenen (europäische, nationale, 
regionale, lokale), die Rolle und der Einfluss der 
Europäischen Parteien und ihrer supranationalen 
Fraktionen, die allmähliche Transnationalisierung 
der Zivilgesellschaft, die stetige Europäisierung 
der Öffentlichkeit und, nicht zuletzt, auch die 
bundesstaatlich verfasste, erfolgreiche Wäh-
rungsunion. In zunehmendem Maße prägen diese 
Wachstumslinien den Charakter der Europäi-
schen Union als eines transnationalen Gemein-
wesens. All das bedarf, um nicht Wildwuchs zu 
werden,  eines soliden Verfassungsrahmens. 

Im Hinblick auf die derzeitige Befindlichkeit der 
EU wird das Inkrafttreten des neuen Vertrages 
als Akt der Befreiung wirken. Seit der Verabschie-
dung des Vertrags von Nizza (2000), der den 
Erfordernissen der damals noch bevorstehenden 
Erweiterung um die Länder Mittelosteuropas 
nicht genügen konnte, sind die Bemühungen um 
eine tragfähige und nachhaltige Vertragsgrundlage 
im Gange. Der Versuch einer Verfassungsgebung 
(2003/04) durch einen Europäischen Konvent, 
scheiterte in den französischen und niederlän-
dischen Referenden (2005). Der  Vertrag von 
Lissabon, hatte im Ratifizierungsverfahren mehre-
rer Mitgliedsstaaten, Deutschland eingeschlossen, 
erhebliche Widerstände zu überwinden. Dieser 
Parcours voller Ungewissheiten, der wegen der 
Verweigerung des tschechischen Präsidenten 
immer noch nicht am Ziel ist, hat die Arbeit der 
europäischen Organe und die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedsstaaten allzu lang belastet.

Dr. Thomas Jansen, ehemaliger Kabinettchef des Präsi-
denten des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses

Irland Volksentscheid
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sogar zu einem Aufenthaltsstatus im weitesten 
Sinne kommen sollte, wäre es dann nicht wün-
schenswert, sozial kompetente, physisch wie 
psychisch gesunde sowie qualifizierte Jugendliche 
und junge Erwachsene in ihr Heimatland zurück-
schicken zu können bzw. sie hier zu haben?

Von Übermittlungspflicht befreien

Vor diesem Hintergrund fordert das Katholische 
Forum ‚Leben in der Illegalität’, dem der Vorsit-
zende der Migrationskommission der Deutschen 
Bischofskonferenz, Weihbischof Dr. Josef Voß 
(Münster), der Deutsche Caritasverband, die 
Deutschen Malteser, der Jesuiten-Flüchtlings-
dienst, die Katholische Arbeitsgemeinschaft 
Migration, das Kommissariat der deutschen 
Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin sowie 
der Nationaldirektor für die Ausländerseelsorge 
angehören, seit Jahren: Kindern und Jugendlichen 
ohne Aufenthaltsstatus muss in allen Bundeslän-
dern der Schulbesuch ermöglicht werden und 
auf Bundesebene müssen öffentliche Schulen von 
der Übermittlungspflicht des Aufenthaltsgesetzes 
befreit werden! Dabei erinnert das Katholische 
Forum immer wieder an die Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz). Bereits 1996 er-
klärte Papst Johannes Paul II.: „Der Status der 
Ungesetzlichkeit rechtfertigt keine Abstriche 
bei der Würde des Migranten, der mit unver-
äußerlichen Rechten versehen ist, die weder 
verletzt noch unbeachtet gelassen werden dür-
fen.“ (Botschaft zum Welttag der Migranten). 

Unterstützung

Neben anderen gesellschaftlichen Akteuren, wie 
z.B. der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem 
Bund Deutscher Arbeitgeber und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund haben sich inzwischen auch 
Vertreter aller Fraktionen des Deutschen Bundes-
tages sowie Bundesinnenminister Dr. Wolfgang 
Schäuble und Staatsministerin Prof. Dr. Maria 
Böhmer öffentlich dafür ausgesprochen, die nö-
tigen gesetzlichen Veränderungen vorzunehmen, 
um das Recht von Kindern auf Bildung unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus zu garantieren. 

Bildung Illegalität

Weil es Menschen sind…
Bildungszugänge für Kinder und Jugendliche 
ohne Aufenthaltsstatus 

Es gehört mittlerweile zum Allgemeingut und 
dies nicht nur in Deutschland: Bildung und 
Ausbildung sind wesentliche Voraussetzungen 
und Grundlage für privates Glück und letztlich 
auch gesellschaftliches Wohlergehen. Des-
halb wird das Recht auf Bildung in Politik und 
Gesellschaft hierzulande immer wieder betont. 
Ist es vor diesem Hintergrund akzeptabel, dass 
viele Menschen in unserem Land de facto von 
Bildung und Ausbildung ausgeschlossen sind, 
weil sie sich illegal hier aufhalten?

Natürlich hat der Staat das Recht, Fragen des 
Aufenthalts zu regeln und diese Regelungen auch 
durchzusetzen. Illegale Einwanderung lässt sich 
aber weder heute noch in Zukunft verhindern – 
auch deshalb, weil es in Deutschland eine stetige 
Nachfrage nach billigen Arbeitskräften gibt. 

Problem Übermittlungspflicht

Was die Situation für alle Beteiligten nicht ein-
facher macht: Die im Aufenthaltsgesetz statu-
ierte Übermittlungspflicht für alle öffentlichen 
Stellen führt letztlich dazu, dass Kinder und 
Jugendliche irregulärer Ausländer aus Angst vor 
Aufdeckung ihres Status und potentieller Ab-
schiebung die Schule nicht besuchen. Können 
und dürfen wir so mit Menschen, die – oft seit 
etlichen Jahren – in unserem Land leben, um-
gehen? Die zu erwartenden negativen Konse-
quenzen für die Entwicklung der Persönlichkeit 
dieser Kinder und Jugendlichen werden ihr ganzes 
späteres Leben prägen, sozial wie psychisch.

Dabei verfehlen die Übermittlungspflichten 
der Behörden ihr eigentliches Ziel Migration 
zu kontrollieren. Außerdem spielte die Frage 
nach der Möglichkeit eines Schulbesuches ihrer 
Kinder bei der Entscheidung der Eltern, nach 
Deutschland zu kommen, nur eine unterge-
ordnete Rolle. Und schließlich: Wenn es zur 
Abschiebung oder irgendwann einmal vielleicht 
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Länderpraxis

Auch in einigen Bundesländern ist das Problem 
schon konkret angegangen worden. Naturgemäß 
ist die Sachlage nicht einheitlich. So gibt es einer-
seits Bundesländer, in denen statuslose Kinder 
der Schulpflicht unterliegen und auf diese Art und 
Weise ihr Recht auf Bildung verwirklichen können. 
Dabei wird in Bayern und Nordrhein-Westfalen 
die Personengruppe ausdrücklich im Schulgesetz 
genannt, während sich in Bremen, Hamburg und 
Schleswig-Holstein die Einbeziehung aufgrund 
allgemeiner gesetzlicher Merkmale ergibt, die auch 
statuslose Kinder erfüllen. In den anderen Bundes-
ländern werden statuslose Kinder nicht von der 
Schulpflicht erfasst. Daraus folgt allerdings weder, 
dass es politisch nicht gewollt ist, dass sie die Schu-
le besuchen, noch, dass ihnen nicht möglicherwei-
se ein Recht auf Schulbesuch zusteht bzw. gewährt 
wird. So hat im Jahre 2007 beispielsweise der 
Berliner Senat erklärt, dass das Recht von Kindern 
auf Bildung, auch wenn sie keinen Aufenthaltssta-
tus besitzen, höher zu bewerten ist als das staatli-
che Interesse an der Beendigung ihres Aufenthal-
tes. Statuslose Kinder könnten Berliner Schulen 
freiwillig besuchen unter den gleichen Bedingungen 
wie schulpflichtige Kinder. Anzumerken ist an 
dieser Stelle lediglich, dass die Praxis des Schul-
alltags – bei der Anmeldung wird oft die Vorlage 
einer Meldebescheinigung verlangt – zusammen 
mit der bestehenden Übermittlungspflicht einen 
freiwilligen Schulbesuch tatsächlich unmöglich 
machen. In Hessen wiederum ist Anfang Oktober 
2009 eine Verordnung vorbereitet worden, nach 
der  auch solche Kinder zum Schulbesuch berech-
tigt sind, die nicht schulpflichtig sind, aber ihren 
tatsächlichen Aufenthalt in Hessen haben. Gleich-
zeitig ist vorgesehen, das Erfordernis der Vorlage 
einer gültigen Meldebescheinigung abzuschaffen. 

Beispiele Hamburg und NRW

Selbst in Bundesländern, die ein sog. Zentrales 
Schülerregister eingeführt haben, wie z.B. Ham-
burg oder jüngst auch Berlin, um Fälle von Kindes-
vernachlässigung oder auch das Schule schwänzen 
zu verhindern, lassen sich pragmatische Lösungen 
finden. So stellte die Hamburger Schulsenatorin 
Christa Goetsch in einem Schreiben an die Schul-

leitungen im Juni 2009 klar, dass für die Aufnahme 
an einer Schule keine Meldebescheinigung vor-
gelegt werden muss. „Der aufenthaltsrechtliche 
Status einer in Hamburg wohnenden Familie ist 
für die Begründung eines Schulverhältnisses in 
Hamburg ohne Belang. Wir sind nicht befugt, diese 
Daten von den Familien zu erheben.“ Auch eine 
Rückmeldung über das Schülerzentralregister müs-
se seinem Zweck entsprechend nur bei fehlenden 
Kindern erfolgen, „nicht aber bei Kindern, die ih-
rer Schulpflicht bereits tatsächlich nachkommen“.

Unabhängig, ob statuslosen Kindern das Recht 
auf Bildung also per Einbeziehung in die Schul-
pflicht oder durch Einräumung eines Rechts auf 
Schulbesuch gewährt wird, erweist es sich in der 
Praxis als unabdingbar, eine Regelung zu treffen, 
welche die Vorlage einer Meldebescheinigung 
für nicht erforderlich erklärt bzw. sie verbietet. 
Folgerichtig hat auch das nordrhein-westfälische 
Kultusministerium – trotz bestehender Schul-
pflicht für statuslose Kinder – den Schulleitun-
gen im März 2008 per Erlass untersagt, von 
Schülern Meldebescheinigungen, Ausweisdoku-
mente oder Aufenthaltspapiere zu verlangen.  

Forderungen

Was bleibt zu tun? Drei Dinge sind wünschens-
wert und notwendig: Erstens sollte auf Bundes-
ebene der inhaltlich erreichte Konsens in Form 
einer Gesetzesänderung umgesetzt werden, 
sprich: Schulen sollten von der Übermittlungs-
pflicht des §87 Aufenthaltsgesetz befreit werden. 
Zweitens sollte auf Landesebene der Prozess der 
Ermöglichung des Schulbesuches für statuslose 
Kinder fortgesetzt werden. Drittens ist in diesem 
Zusammenhang stets die Praxis im Schulalltag 
zu berücksichtigen, damit  der Schulbesuch auch 
tatsächlich möglich wird. Deshalb: keine Vorlage 
von Meldebescheinigungen sowie im Falle der 
Zentralen Schülerregister eine dem ursprüng-
lichen Sinn des Registers entsprechende Ver-
wendung und Übermittlung von Schülerdaten.

…weil es Menschen sind!

Johannes G. Knickenberg (LL.M.), Geschäftsführer Ka-
tholisches „Forum Leben in der Illegalität” 
 www.forum-illegalitaet.de

Bildung Illegalität
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Förderung freiwilliger Dienste 
in der Pflege
Chancen für Kirche und Gesellschaft

Die Situation im Bereich der Pflege ist ge-
prägt durch starke Veränderungen der gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen. Größere 
Mobilität, zunehmende Berufstätigkeit von 
Frauen, Vermehrung der Singlehaushalte und 
Erschütterung der familiären Struktur durch 
Scheidungen stellen im Zusammenspiel mit 
der demografischen Entwicklung, die geprägt 
ist durch niedrige Geburtenzahlen und stei-
gende Lebenserwartung, Politik und Kirche 
im Bereich der Pflege vor Herausforderungen, 
die es nötig machen, neue Formen solidari-
schen Handelns zu entwickeln. Die Diözese 
Rottenburg-Stuttgart beteiligt sich an einem 
Modellprojekt

Die Familie ist der "größte Pflegedienst" oder das 
wichtigste "Pflegenetz" – ohne ihre Unterstüt-
zung würde bereits heute das gesamte System 
der Pflege zusammenbrechen. 70 Prozent der zu 
Pflegenden werden zu Hause fast ausschließlich 
von Frauen betreut. Dies stellt bereits heute oft 
eine Überforderung der Familien dar. Mit Blick 
auf die demografische Entwicklung ist zu erwar-
ten, dass der Anteil der Pflegebedürftigen, die zu 
Hause gepflegt werden, weiter steigt, während 
gleichzeitig das familiäre Pflegepotenzial abnimmt.

Diese Entwicklung fordert uns zu einem Pers-
pektivenwechsel heraus. Hochaltrigkeit ist nicht 
als Bedrohung, sondern als Chance zur Entwick-
lung einer neuen gesellschaftlichen Solidarität zu 
begreifen. Es geht darum, die Probleme gemein-
sam zu lösen, die Chancen der nachberuflichen 
Zeit und die Potenziale des Alters zu nutzen und 
damit dem Grundbedürfnis des Menschen nach 
Sinn, Freiheit und Beziehung zu begegnen. Dazu 
bedarf es der Schöpfung neuer Solidaritätsformen, 
der Wiederentdeckung des dritten Sozialraumes 
und der verstärkten Vernetzung der Akteure. 

Modellprojekt

Den Kirchengemeinden kann bei dieser gesell-
schaftlichen Herausforderung eine ganz besondere 

soziale Bedeutung zukommen. Sie sind fast flä-
chendeckend vorhanden und von der territorialen 
Größe her dem dritten Sozialraum entsprechen.

Dies hat den Fachbereich Senioren und das Fo-
rum Katholische Seniorenarbeit in der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart veranlasst, gemeinsam mit 
der Landesregierung Baden-Württemberg das 
Modellprojekt "Seniorennetzwerke in gemein-
wesenorientierten Gruppen" zu entwickeln, zu 
initiieren und zu begleiten. Das Projekt wurde von 
der Landesregierung von Januar 2006 bis Juli 2008 
durchgeführt und wissenschaftlich untersucht. 
Der Abschlussbericht des Modellprojektes war 
Grundlage eines neuen Förderschwerpunktes der 
Landesregierung Baden-Württemberg im Rah-
men des Paragraphen 45d Sozialgesetzbuch Elftes 
Buch (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung.

Der Paragraph 45d wurde im Zuge des Pflege- 
Weiterentwicklungsgesetzes (PfWG) mit Wirkung 
zum 1. Juli 2008 neu in das SGB XI eingefügt. 
Er regelt die Förderung des Ehrenamtes und 
der Selbsthilfe zur erweiterten Unterstützung 
häuslicher Pflege. Danach ist die Möglichkeit 
vorgesehen, Selbsthilfegruppen und Gruppen 
Ehrenamtlicher, die sich die Unterstützung, 
Betreuung und Entlastung von Pflegebedürftigen 
und deren Angehöriger zum Ziel gesetzt haben, 
zu fördern. Der hierfür bundesweit zur Verfü-
gung stehende Gesamtbetrag beträgt jährlich 50 
Millionen Euro; er setzt sich zusammen aus 25 
Millionen Euro aus Mitteln der Pflegekassen und 
aus 25 Millionen Euro aus Mitteln der Länder, 
der Kommunen und der Arbeitsverwaltung.  

Im Rahmen des Paragraphen 45d wurde in 
Baden-Württemberg ein gemeinsames För-
derungsprogramm zwischen Landesregierung, 
kommunalen Trägern und den Pflegekassen auf 
den Weg gebracht. Freiwilligeninitiativen, die 
Pflegebedürftige und deren Angehörige unter-
stützen, können mit bis zu fünftausend Euro 
einmalig gefördert werden. Ziel ist die Stärkung 
des bürgerschaftlichen Engagements und der 
Aufbau von Gruppen ehrenamtlich Tätiger. 

Förderschwerpunkte

Inhaltlich sind zwei Förderschwerpunk-
te entstanden: "Seniorennetzwerke", die mit 

Pflege Ehrenamt
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niederschwelligen Dienstleistungsangeboten für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen Betreu-
ung, Entlastung und Unterstützung bieten sowie 
"Pflegebegleiter-Initiativen", die Angehörige 
unterstützen und ihnen Freiräume zur Erholung 
und Orientierung in schwierigen Alltagssituationen 
verschaffen. Die Förderung steht in der Erpro-
bungsphase, für das laufende Jahr hat die Landes-
regierung Mittel für 100 Projekte bereitgestellt.

Der Fachbereich Senioren und das Forum Katho-
lische Seniorenarbeit in der Diözese Rottenburg-
Stuttgart haben im Rahmen des Förderschwer-
punkts "Seniorennetzwerke" den Aufbau einer 
solchen ehrenamtlichen Initiative begleitet – dies 
an zwei Standorten mit unterschiedlichsten Vor-
aussetzungen. Es ist an beiden Standorten gelun-
gen, Ehrenamtliche für das Netzwerk zu gewinnen 
und somit die Lebensqualität der Hochaltrigen 
in den Kirchengemeinden zu verbessern. Zudem 
ist es gelungen, ein neues Bewusstsein für die 
Belange, Sorgen und Nöte von älteren Menschen 
zu schaffen und den Blick für eine neue nachbar-
schaftliche Solidarität zu weiten. Nutznießer des 
Projektes waren nicht nur die Hilfebedürftigen, 
sondern auch die ehrenamtlich Tätigen. Sie hat-
ten einen Mehrgewinn an Sinn und Beziehung. 
Ausführliche Beschreibungen dieses Begleitpro-
zesses sind in einem Projektbericht zusammen-
getragen, der über den Fachbereich Senioren der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart zu beziehen ist.

Gemeindeerneuerung

Die Kirchengemeinden nehmen das Thema 
"Nachbarschaftliche Netzwerke und Solidarität" 
verstärkt wahr; Anfragen von Kirchengemein-
den, ihnen beim Aufbau solcher ehrenamtlicher 
Strukturen behilflich zu sein, mehren sich. Diese 
neu Bereitschaft, Solidarität mit den Schwachen 
unserer Gesellschaft zu üben, kann auch ein 
wichtiger Schritt zur Gemeindeerneuerung sein. 
Die Ausgangsbedingungen für gemeinsame Netze 
mit Kommunen, Verbänden und Menschen vor 
Ort sind gerade durch die bereits bestehenden 
kirchlichen Strukturen optimal – und die Über-
nahme von Verantwortung für Hilfebedürftige 
ist ein grundlegendes Aufgabenfeld der Kirche. 

Mit dem gleichen Ziel sind in den vergangenen 
Jahrzehnten sehr viele gute kirchliche Dienste 

entstanden. Damit haben die Kirchengemeinden 
die soziale Verantwortung zu einem großen Teil 
an Institutionen und Hauptamtliche abgegeben. 
In Anbetracht der zukünftigen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen und des demografischen 
Wandels wird dies auf Dauer den Bedürfnissen der 
Menschen jedoch nicht mehr gerecht. Daher gilt 
es, ein nachbarschaftliches Bewusstsein anzusto-
ßen und als Pfarrgemeinde einen aktiven Part – als 
kleine Sozialeinheit vor Ort – zu übernehmen. 

Die Bereitschaft, sich bürgerschaftlich zu en-
gagieren, ist gerade auch bei den Senioren "60 
plus" deutlich festzustellen. Die Kirche kann ihrer 
gesellschaftspolitischen Verantwortung gerecht 
werden, wenn es den Kirchengemeinden gelingt, 
nicht nur Personen aus ihrem engsten Kreis ein 
attraktives Angebot zum freiwilligen Engagement 
zu machen. Hierfür sind Netzwerke verschie-
dener Akteure erforderlich sowie ein paritäti-
sches Miteinander von Haupt- und Ehrenamt. 

Für den Fachbereich Senioren und das Forum 
Katholische Seniorenarbeit in der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart war es eine große Chance, auf 
Landesebene und im politischen Bereich gestaltend 
mitzuwirken. Das Projekt "Seniorennetzwerk" 
ist sowohl von politischer als auch von kirchlicher 
Seite als sehr erfolgreich anzusehen. Für die nahe 
Zukunft müssen die Ansätze weiter ausgebaut und 
die Förderungsstrukturen verbessert werden.

Es liegt nun bei Politik und Kirche, förderliche 
Rahmenbedingungen für das bürgerschaftliche 
Engagement und das Ehrenamt zu schaffen. Denn 
es geht um die Zukunftsvorsorge für unsere 
Gesellschaft. Pflegebegleiter und Seniorennetz-
werke bieten angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen neue Solidarität; sie geben Antwort 
auf das Grundbedürfnis der zu Pflegenden und 
deren Angehöriger nach Hilfe, Begleitung, Zu-
wendung und vor allem Beziehung. Kirche hat hier 
beste Chancen, wichtiger Akteur zu sein.	

Christine Czeloth-Walter, Fachbereichsleiterin für 
Senioren in der Hauptabteilung XI "Kirche und Gesell-
schaft" und Geschäftsführerin des Forums Katholische 
Seniorenarbeit in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
 www.forum-katholische-seniorenarbeit.de

Pflege Ehrenamt
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Beabsichtigte Absichtslosigkeit
Eindrücke vom Künstlertreffen des ZdK im 
Haus der Stille der Abtei Königsmünster in 
Meschede

Wenn sich Künstler der unterschiedlichsten 
Sparten auf Einladung des ZdK für drei Tage 
in der geographischen Abseitigkeit des Sauer-
landes treffen, zudem noch unter einem Dach, 
so stellt sich die Frage, wem dies nütze.

Zwanzig Künstler aus vielen deutschen Landschaf-
ten und auch aus Wien fanden sich vom 27. bis 29. 
September im Haus der Stille der Abtei Königs-
münster zusammen, um  unter der Moderation 
von Prof. DDr. Thomas Sternberg miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Und um gar nichts anderes 
gehe es dabei, völlig absichtslos sei die Einladung 
erfolgt, betonte Sternberg in seiner Begrüßung.

Architektur

Der Ort der Begegnung jedoch war nicht absichts-
los gewählt worden. Das Treffen, das zum dritten 
Mal stattfand („Beim dritten Mal kann man schon 
von Tradition sprechen“, sagte Sternberg) war 
bewusst in das Haus gelegt worden, das Prof. Paul 
Kulka 2001 im Auftrage der Benediktinerabtei 
gebaut hat. Wer dort einmal einige Tage verbracht 
hat, kommt nicht umhin, von diesem Haus erzäh-
len zu wollen. Dieser Ort der Einkehr und Besin-
nung, der in seiner Reduktion auf das Wesentliche 
an frühmittelalterliche monastische  Architektur 
denken lässt, lenkt durch nichts anderes ab, als 
durch seine zunächst ungewohnte Kargheit. Da 
hängt kein Bild an den grauen Betonwänden, da 
gibt es keinen Fernsehanschluss. Letzteres wurde 
den Teilnehmern des Künstlertreffens bewusst, als 
sich zeigte, dass es dort keinen Apparat gab, mit 
dem die Ergebnisse der Bundestagswahlen gesehen 
werden konnten. Das Haus „Oase“, ebenfalls zum 
Kloster gehörig, verschaffte diese Möglichkeit.  Die 
Auseinandersetzung mit dem Haus der Stille ist für 
jeden Besucher unausweichlich, umso mehr, wenn 
zwanzig Künstler dort zu Gast sind. Unter ihnen 
mehrere Architekten. So standen Gespräche über 
Konzeption und Wirkung des Gebäudes zu Anfang 
der Tagung sehr im Vordergrund. „Alles so einfach 

wie möglich – nur nicht einfacher“, dieses Zitat 
von Karl Valentin, bringt es wohl auf den Punkt.

Kennenlernen

Die Vorstellung der Teilnehmer eröffnete die 
Möglichkeit des näheren Kennenlernens. Jeder 
berichtete über seine gegenwärtige Arbeit und 
die Pläne für zukünftige Projekte. So entstand ein 
facettenreiches Bild künstlerischen Schaffens in 
den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Musik, Thea-
ter, Architektur, Fotografie, Lichtkunst und Video. 

Ein geistlich-theologischer Impuls durch Bi-
schof Dr. Gebhard Fürst stand am Beginn des 
folgenden Morgens. „Kraft“ und „Grenze“ 
standen im Mittelpunkt seiner Anregungen, 
beide gehören ja auch in das Spektrum künst-
lerischer Begrifflichkeiten. Geistliche Anregung 
mochte sich auch, wer wollte, bei den Gebe-
ten der Mönche in der Klosterkirche holen. 

Einblicke

Drei Künstler hatten sich bereit erklärt, einen 
ausführlicheren Einblick in ihre Arbeit zu ge-
ben. Dies tat als erste Monika Huber aus Mün-
chen. Sie projizierte Abbildungen ihrer zum Teil 
sehr großformatigen Arbeiten, die aufgrund 
ihres konstruktiven Charakters oft mit Archi-
tektur in Verbindung gesetzt werden.  Monika 
Huber berichtete über Aufträge zur Gestal-
tung von Raumsituationen in öffentlichen Ge-
bäuden, wie Banken und Versicherungen, und 
den Schwierigkeiten bei deren Umsetzung.

Sonja Toepfer zeigte Filme in einer eigenen Film-
sprache. Ihre Protagonisten werden im Vorü-
bergehen für einen Augenblick festgehalten. Sie 
bearbeitet ihre Filme am Computer und erzeugt 
überraschende und zugleich einfühlsame visuel-
le Situationen voller Hoffnungen und Ängste. 

Gesine Weinmiller gehört in der von Männern 
beherrschten Domäne der Architekturplanung 
zur ersten Garde in Deutschland. In ihrer Prä-
sentation zeigte sie Entwürfe für ihre Projekte. 
Darunter auch solche, mit denen sie die Wett-
bewerbe nicht gewonnen hat. Schon früh hat 
sie sich Herausforderungen gestellt: So hat ihr 
Entwurf für das Holocaustmahnmal, das sie als 

Kunst Begegnung
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„Garten der Erinnerung“ geplant hatte, eine 
nachdenkliche Diskussion ausgelöst. Ihr Entwurf 
für das Bundesarbeitsgericht in Erfurt löste heftige 
Entrüstung aus. Monatelang wurde in der Presse 
gegen sie agitiert. Keine Sekunde jedoch zweifelte 
sie an ihrem Projekt, das auch realisiert wurde.

Annäherung

Was hat die Tagung in Meschede gebracht? 
Welche Auswirkungen wird sie, trotz der be-
absichtigten Absichtslosigkeit haben? Gewiss ist 
man untereinander ins Gespräch gekommen: 
Kirche und Künstler, aber auch die Künstler 
untereinander. Barrieren gab es nicht zu über-
winden. Man ist sich unterschiedlicher Positionen 
bewusst, erkennt aber auch das Gemeinsame. 
Längst hat sich die Kunst aus den Fängen der 
Theologie befreit. Man braucht einander. Viele 
der anwesenden Künstler bekommen Aufträ-
ge auch von Seiten der Kirche. Da stören auch 
nicht gelegentliche Einsprüche wie die des Kölner 
Kardinals gegen das Glasfenster von Gerhard 
Richter im Südquerhaus des Kölner Doms.

Kunst und Religion haben vieles gemeinsam. Beide 
haben es mit der Suche des Menschen nach Sinn zu 
tun. In früheren Zeiten geschah dies in Einmütig-
keit. Die Aufgabe der Kunst, „ancilla ecclesiae“ zu 
sein, stand über die Jahrhunderte niemals in Frage. 
Spätestens seit der Aufklärung jedoch begann 
ein Prozess der Differenzierung. Seit jener Zeit 
löste sich dieses ursprünglich enge Verhältnis auf 

und es entwickelte sich in ein Nebeneinander. 
Erst in unserer Zeit kam es zu einer behutsamen 
Annäherung, wurde das Gemeinsame wieder ge-
sucht. Bereits 1964 äußerte sich hierzu Papst Paul 
VI.: „Es tut Not, die Freundschaft zwischen Kirche 
und Künstlern wieder aufzubauen. Es ist nicht so, 
dass die Freundschaft in Wahrheit ganz zerstört 
war, aber wie es unter Verwandten geschieht, ist 
sie ein wenig zu Schaden gekommen. Wir haben 
unsere Freundschaft nicht zerstört, aber gestört. 
Erlaubt ihr uns ein offenes Wort? Ihr habt uns ein 
wenig verlassen, seid weit fortgegangen, um aus 
anderen Quellen zu trinken, auf der Suche danach 
andere Dinge auszudrücken, auch wenn dies legi-
tim ist, aber eben nicht mehr unsere Dinge. Aber 
um offen und ehrlich zu sein: Wir haben euch ein 
wenig eine Verfolgung beschert, denn wir haben 

euch als Pflichtkanon als erstes die Imitation auf-
erlegt, euch, die ihr Schöpfer seid, immer lebhaft, 
sprudelnd von 1000 Ideen und Neuigkeiten. Wir 
– so sagte man euch – haben diesen Stil, dem ihr 
euch anzupassen habt; wir haben jene Tradition, 
der ihr treu sein müsst; wir haben jene Satzungen 
und es gibt keinen anderen Weg als diesen. Wir 
haben euch manchmal eine Bleikappe (Maulkorb) 
aufgesetzt, so könnte man sagen. Verzeiht uns!

Und dann haben wir euch verlassen. Wir haben 
euch unsere Dinge nicht erklärt, wir haben euch 
nicht in die geheime Zelle geführt, wo die Geheim-
nisse Gottes das Herz des Menschen tanzen lassen 
vor Freude, Hoffnung, Frohsinn, Trunkenheit  …“ 

Seit diesem Statement ist fast ein halbes Jahr-
hundert vergangen und Kirche und Künstler 
haben sich längst auf einander zu bewegt. Freilich 
nicht zur Symbiose vergangener Jahrhunderte. 
Beide sind gesellschaftliche Randsituationen, 
beide sind aber auch von großer Wirkmacht.

Die Besucherzahlen der deutschen Museen 
übersteigen bei weitem die Besucherzahlen der 
Fußball-Bundesligaspiele. Was zieht die Menschen 
in die Museen? Was hoffen sie dort zu finden, was 
sie anderswo vermissen? Wie ist es zu erklären, 
dass sich die Kirchen leeren, die Museen aber 
füllen? Sind die Museen die neuen Kirchen? Erin-
nern die Menschenscharen, die sich zum Teil von 
weither auf den Weg machen, um eine bedeutende 
Ausstellung zu sehen, nicht an die Pilgerströme 
des Mittelalters? Ist gute Kunst immer zugleich 
auch religiöse Kunst? Diese Fragen stehen für die 
unterschiedlichen Reflexionsweisen von Kirche 
und Kunst und ihre unterschiedliche Praxis. 

Zurück zum Künstlertreffen des ZdK. Zwar 
wurde mit diesem Treffen kein konkretes Er-
gebnis intendiert, wie es in einer Mitteilung des 
ZdK heißt, es wurde und wird  dieses aber auch 
für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Der Nut-
zen, der für beide Seiten entstehen kann, wird 
dem Prozess überlassen. Diese Treffen sind 
von allergrößtem Wert, weil in ihnen Beziehun-
gen geknüpft werden, die langfristig wirken. 

Thomas M. Hartmann, Bildender Künstler 
 www.hartmann-art.de

Kunst Begegnung



Beruflicher Wiedereinstieg 
nach Erwerbsunterbrechung
KDFB startet Projekt "Einstieg, Umstieg, 
Aufstieg!" 

Mit einem maßgeschneiderten Fortbildungs- und 
Mentoringprogramm richtet sich der Katholische 
Deutsche Frauenbund (KDFB) an Frauen, die nach 
Erziehungszeiten oder der Pflege von Angehöri-
gen wieder ins Berufsleben einsteigen möchten. 
In dieser Um- und Aufbruchphase möchte der 
KDFB Frauen aller Altersgruppen unterstützen.

Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend geförderte Projekt versteht 
sich als aktiver Beitrag für mehr Geschlechter-
gerechtigkeit. Damit reiht es sich nahtlos in die 
Tradition des Frauenbundes ein, der sich seit 
seiner Gründung im Jahre 1903 für die Rechte 
und Interessen von Frauen in Gesellschaft, Po-
litik und Kirche einsetzt und viel erreicht hat. 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern hat 
sich in den letzten Jahrzehnten zwar verbessert. 
Doch besonders auf dem Arbeitsmarkt kann von 
Chancengleichheit noch lange keine Rede sein. 
Frauen verdienen zum Beispiel in Deutschland 
noch immer durchschnittlich ein Viertel weni-
ger als Männer und sind in Führungs- und Lei-
tungspositionen weiterhin unterrepräsentiert.

Die Gründe dafür sind komplex. Doch einen we-
sentlichen Stellenwert nehmen in diesem Zusam-
menhang familienbedingte Erwerbsunterbrechun-
gen ein, die weibliche Berufsbiographien häufiger 
und deutlich länger kennzeichnen als männliche 
Lebensläufe. Dies hat erhebliche Auswirkun-
gen auf Arbeitszeiten, Entgeltstrukturen, auf die 
Altersversorgung von weiblichen Erwerbstätigen 

sowie auf die Berufsfelder, in denen hauptsächlich 
Frauen vertreten sind. Es ist das Ziel des KDFB-
Projektes, Wiedereinsteigerinnen über ihre 
Rechte aufzuklären, sie über verdeckte Formen 
von Diskriminierungen auf dem Arbeitsmarkt zu 
informieren und ihre Kompetenzen zu stärken.

Das Programm besteht aus zwei Phasen. Es be-
ginnt mit einem mehrtägigen Workshop, der Raum 
für die persönliche Standortbestimmung und 
individuelle Zielformulierung der Teilnehmerinnen 
gibt. Darüber hinaus stehen der Austausch über 
den Stellenwert von Arbeit und Verdienst sowie 
die Information über Geschlechterverhältnisse 
auf dem Arbeitsmarkt im Vordergrund. Nicht 
zuletzt beinhaltet die Veranstaltung ein professio-
nell begleitetes Kompetenztraining für (Gehalts-)
verhandlungen. Im unmittelbaren Anschluss an 
den Workshop folgt ein halbjähriges Mentoring-
programm: Jede Teilnehmerin hat als so genann-
te Mentee die Gelegenheit, die Ergebnisse der 
Fortbildung, ihre Wünsche und Vorstellungen in 
der Folgezeit mit einer eigens für sie ausgewählten 
Beraterin – ihrer Mentorin – zu konkretisieren.

Das Projekt ist zunächst auf drei Modellregi-
onen ausgerichtet. Es startet diesen Herbst 
in Kooperation mit den KDFB-Diözesan-
verbänden Berlin, Regensburg und Trier.

Weitere Informationen erteilt Ihnen  
Frau Dr. Heike Berger: heike.berger@frauenbund.de; 

 www.frauenbund.de

Ingrid Fischbach MdB, Präsidentin des Katholischen 
Deutschen Frauenbundes, Mitglied des ZdK

An dieser Stelle bitten wir Mitglieder des ZdK, über erfolgreiche gesellschaftspolitische Initiativen aus dem eigenen 
Verband, dem eigenen Diözesanrat oder dem eigenen beruflichen Umfeld zu berichten. Falls Ihnen ein Beitrag 

vorschwebt, wenden Sie sich an die Redaktion!


